Engagementvertrag

Zwischen

der Gruppe




„Insideout“

vertreten durch:

Vor-/Zuname _____________________________________________________

Straße _____________________________________________________

PLZ/Wohnort _____________________________________________________

im Folgenden Band/Künstler genannt

und

Veranstalter: _____________________________________________________

Vertreten durch:

Vor-/Zuname _____________________________________________________

Straße _____________________________________________________

PLZ/Wohnort _____________________________________________________

in folgendem Veranstalter genannt

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

Der Veranstalter verpflichtet die Band/Künstler für ein Konzert am _________________ .

Auftrittszeit ________ Stunden. Von _________ Uhr bis __________ Uhr.

Der Auftritt findet in: _______________________________________________ statt.

Der Veranstalter zahlt ein Festhonorar in Höhe von Euro ________________________________ zzgl. Umsatzsteuer.

Der Gesamtbetrag der Gage ist zahlbar in bar (Bargeld) im Voraus des Auftritts an eines der Bandmitglieder oder an eine von der Band bestimmte Person. Andernfalls tritt die Band nicht auf.

§ 2

Die Band “Insideout“ ist in der Darbietung ihres Programmes frei. Künstlerischen Weisungen des Veranstalters oder eines Dritten unterliegt sie nicht. Das betriebliche und persönliche Risiko für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung trägt der Veranstalter.

§ 3

Die Band verpflichtet sich, die für die Ausübung des Auftritts erforderlichen Gerätschaften und Musikinstrumente selbst mitzubringen. Sollten diese Gerätschaften oder Musikinstrumente durch Verschulden des Veranstalters zu Schaden kommen (keine ordnungsgemäße Bühne, Brandschaden, infolge mangelnder Abgrenzung der Bühne zum Publikum bzw. zur Tanzfläche angerichteter Schaden des Publikums oder anderer anwesender Personen, etc.) so trägt der Veranstalter sämtliche Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten. Die durch Auftritte der Band anfallenden GEMA-Gebühren sind in vollem Umfang vom Veranstalter zu entrichten. 

Ein etwaiges Verlängerungsset (30 Minuten) ist der Band vor Beginn des letzten Programmsets anzukündigen. Der Preis für ein solches Set liegt bei 500,00  Euro (netto). 

§ 4

Die Band erklärt, für ihre Steuern selbst aufzukommen, d. h. der Veranstalter ist nicht berechtigt, Abzüge von der Gage vorzunehmen. 

§ 5

Der Veranstalter trägt auch die Kosten für Getränke und Catering für die Band/Künstler und

deren Hilfskräfte. Außerdem kann die Band eine Gästeliste mit max. je einem Gast pro Bandmitglied vorlegen. Diese Gäste sind vom Eintrittspreis befreit. 

§ 6

Bei Unmöglichkeit der Erbringung der Vertragsleistung infolge Krankheit eines oder mehrerer Bandmitglieder entfallen alle Ansprüche aus diesem Vertrag oder aus anderen Rechtsbestimmungen. Die Band ist verpflichtet, dem Veranstalter auf Wunsch die Erkrankung durch ärztliches Attest innerhalb von vier Wochen nach ihrem in diesem Vertrag vorgesehenen Auftritt nachzuweisen. 

§ 7

Bei schuldhafter Vertragsverletzung des Veranstalters ist die Band nicht verpflichtet aufzutreten. Ansonsten gelten bei Ereignissen, die infolge höherer Gewalt die Nichterfüllung des Vertrages bedingen, die gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle einer schuldhaften Vertragsverletzung wird gegenseitig eine Konventionalstrafe in Höhe der zu zahlenden Gage vereinbart. Die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien unterliegen uneingeschränkt deutschem Recht. Ergänzend zu diesem Vertrag gelten die Bestimmungen des BGB. Der Veranstalter verpflichtet sich ausdrücklich, keinem Dritten gegenüber Auskünfte über die Höhe der Gage oder sonstige Vereinbarungen zu geben. Ein Exemplar dieses Vertrages ist binnen zwei Wochen nach Erhalt unterschrieben zurück zu senden. Ansonsten werden alle vorherigen Absprachen und die hieraus erwachsenden Verpflichtungen hinfällig.

§ 8

Der Veranstalter verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße (TÜV-konforme) Bühne (mind. 9,00m x 6,00m x 1,00m) Sorge zu tragen. Eine Überdachung ist zwingend erforderlich. Beschallungs- und Lichtanlage werden von der Band gestellt O / nicht gestellt O. Als Stromanschluß sind mind. ein mit 63A und ein mit 32A abgesicherte Starkstromanschlüsse (380 Volt), sowie zwei normale 220 Volt Haushaltsstromanschlüsse direkt an der Bühne erforderlich. Je nach Veranstaltungsgröße sind die Voraussetzungen an den Stromanschluß ggf. höher.

Mündliche Nebenabreden sind ungültig und bedürfen unbedingt der schriftlichen Bestätigung. 

§ 9

Falls noch andere Bands oder Künstler auftreten, verpflichtet sich der Veranstalter zur Mitteilung

darüber. Treten im Rahmen der Veranstaltung weitere Künstler auf, so hat die

Band/Künstler das Recht, die Reihenfolge seines eigenen Auftritts selber zu bestimmen.

§ 10

Beide Parteien verpflichten sich, über den Inhalt dieses Vertrages Dritten gegenüber

Stillschweigen zu bewahren. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieses

Vertrages unwirksam sein oder werden, so sind beide Seiten verpflichtet, eine Vereinbarung

zu treffen, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten kommt.

......................................, den ..................                                                                             

...........................................







…....................................    

(Veranstalter)                      





 (für die Band „Insideout“)







